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80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §16 Abs1;

ForstG 1975 §16 Abs3;

ForstG 1975 §172 Abs6;

Rechtssatz

Nach § 16 Abs. 1 ForstG ist jede Waldverwüstung verboten. Dieses Verbot richtet sich ohne Unterschied gegen

Jedermann. Die Forstbehörden sind zum Einschreiten von Amts wegen, ohne Rücksicht darauf, ob die Waldverwüstung

vom Eigentümer oder von einer anderen Person verursacht worden ist, verp ichtet (vgl. etwa Brawenz/Kind/Reindl,

ForstG3 (2005), E 1 zu § 16).
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